
 
  

Ausschreibung Baden-Württemberg Rangliste  Gewehr/Pistole 
2020  

Stand: 04.02.2020 

  

Termin:  Sonntag, 12.07.2020  

Meldeschluss:   Sonntag, 14.06.2020  

Meldungen an: sommer@bsvleimen.de 

Ausrichter:  Badischer Sportschützenverband  

Ausrichtungsorte:   SG Pforzheim, Kirschenpfad 1, 75181 Pforzheim und  

SSV Karlsbad,  Am Sportplatz 2, 76307 Karlsbad 

         

1. Teilnahmeberechtigung   

Die Teilnahme ist an die Mitgliedschaft in einen Verein der drei Landesverbände Baden 

(BD), Südbaden (SB) und Württemberg (WT) gebunden. Zugelassen werden vorrangig alle 

Verbandskader Athleten (Ausnahme: DSB Ranglisten Teilnehmer); Sportler der 

darunterliegenden Kader aus Baden, Südbaden und Württemberg.   

 

Sollten mehr Meldungen eingehen, als Startplätze zur Verfügung stehen werden 

Zulassungsringzahlen erstellt.   

Bei freien Standkapazitäten kann das Teilnehmerfeld durch weitere Schützen aus den drei 

Verbänden aufgefüllt werden.  

  

2. Ziel  

Sichtung der Sportler für die Verbandskader Kader BD, SB, WT sowie Sichtung für den 

Landeskader 3-4 des LLZ BW.  

  

3. Disziplinen / Modus  

 

Altersklasse Gewehr  Pistole  

Schüler m/w  

LG (20 Schuss, 1/10 Wertung)  

LG-3-Stellung (60 Schuss, 1/10 

Wertung, Gesamtschießzeit 1:45 h)  

LP (20 Schuss)  

 

Jugend m/w  
LG (40 Schuss, 1/10 Wertung) 

KK 3x20   

LP (40 Schuss)  

25m Pistole  

Schnellfeuerpistole  

Junioren II m/w  

 

LG (60 Schuss, 1/10 Wertung)  

KK 3x20  

LP (60 Schuss)  

25m Pistole  

Schnellfeuerpistole  
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Jeder Sportler hat jeweils einen Wettbewerb in beiden, der jeweiligen Altersklasse 

zugeordneten, Disziplin zu absolvieren. Die männlichen Starter in den Jugend- und 

Juniorenklassen Pistole müssen zwischen den Wettbewerben Sportpistole und 

Schnellfeuerpistole wählen.  

 

4. Meldeverfahren  

Meldungen werden nur in elektronischer Form bis zum 14.06.2020 angenommen.  

Die Meldeformulare liegen dieser Ausschreibung bei und sind zu senden an 

sommer@bsvleimen.de  

  

5. Zugelassene Klassen  

 Schüler m/w     10 bis 14 Jahre  Jahrgang 2006 bis 2010  

 Jugend m/w    15 bis 16 Jahre  Jahrgang 2004 bis 2005 

       Junioren II m/w   17 bis 18 Jahre  Jahrgang 2002 bis 2003  

        

 Junioren I haben keine Startberechtigung. 

Schüler unter 12 Jahren dürfen mit vorgelegter Ausnahmegenehmigung (im Original) 

starten.   

 

6. Kontrollen  

Es dürfen grundsätzlich nur Sportwaffen, Bekleidung, Geräte und Ausrüstungsgegenstände 

eingesetzt werden die vor dem Start durch die jeweiligen Kontrollen abgenommen 

wurden. Nachkontrollen können während und unmittelbar nach dem Wettkampf 

durchgeführt werden.  

  

7. Sicherheitsbestimmungen  

Die Waffen:   

- dürfen auf der Schießanlage nur in den dafür bestimmten Transportbehältern 

transportiert werden. Der Transport darf generell nur mit geöffneten 

Verschlüssen/Ladeklappen und der erforderlichen Sicherheitsvorrichtung erfolgen.  

- dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen zur Waffenkontrolle aus- / eingepackt 

werden.  

- dürfen nur an dem Schützenstand nach der Freigabe durch die verantwortliche 

Aufsicht / Schießleiter ausgepackt und zusammengebaut werden.   

- dürfen nur nach der Abnahme durch die Standaufsicht an dem Schützenstand 

eingepackt werden.  

  

Ziel und Anschlagübungen sind nur auf dem Schützenstand oder den dafür vorgesehenen 

Bereichen mit Erlaubnis der Schießleitung gestattet.  

Alle Waffen müssen nach der Ablage am Stand, sowie außerhalb des Schützenstandes 

(zugewiesener Bereich, der dem Schützen für den Wettkampf zur Verfügung steht) mit 

einer Sicherheitskennzeichnung versehen sein. Die Sicherheitskennzeichnung muss einen 

sichtbaren Überstand an der Lademulde und an der Mündung vorweisen, bzw. es kann 

eine zugelassene Mündungsabdeckung verwendet werden. 
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Der Schütze ist für seine Druckluft- oder Gaskartusche alleine verantwortlich.  
Kartuschen mit abgelaufener Nutzungsdauer dürfen nicht verwendet werden. Die 
Nutzungsdauer von Druckluft- oder Gaskartuschen wird bei der Waffenkontrolle überprüft 
und am Schützenstand stichprobenweise nachkontrolliert.  
  

Zum Schutz vor Gehörschäden wird für alle Wettbewerbe ein Gehörschutz vorgeschrieben.   

Alle Mobiltelefone im Schützenstand müssen abgeschaltet sein.  

  

8.  Durchführung  

Verantwortlich für die Einteilung und Durchführung ist der jeweils ausrichtende        

Landesverband. Er stellt auch alle nötigen und entsprechend qualifizierten Mitarbeiter.  

  
Die Durchgangslisten / Startkarten werden nach Einteilung an die Verbände, mit der 
Bitte ihre Sportler entsprechend einzuladen, verschickt.  

  

9. Wertung                                                                                                                                                                                                                           

Es wird nur die Verbandszugehörigkeit (BD – SB – WT) gewertet, eine Aufschlüsselung            

nach Trainingsgruppen oder dergleichen erfolgt nicht, bzw. haben dann verbandsintern zu 

erfolgen.  

 

10. Gebühren                                                                                                                                                     

Es wird keine Startgebühr erhoben. Die Einspruchsgebühr beträgt 30,00 Euro und ist bei 

einem Einspruch in bar zu hinterlegen.  

  

11. Datenschutz          

Mit der Meldung zu dieser Veranstaltungen erklärt sich der Teilnehmer aus 

organisatorischen Gründen mit der Verarbeitung der wettkampfrelevanten 

personenbezogenen Daten, unter der Angabe von Name, Verbandszugehörigkeit, Alter, 

Klasse, Wettkampfbezeichnung, Startnummer, Startzeiten und erzielten Ergebnissen 

einverstanden.   

  

Sie willigen ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, sowie der  

Erstellung und Veröffentlichung von Fotos in Aushängen, im Internet, in Sozialen 

Medien und in weiteren Publikationen der beteiligten Landesverbände / DSB sowie 

dessen Untergliederungen ein.  

  

Aufgrund des berechtigten Interesses des Ausrichters an diesen Ergebnislisten sowie Fotos 

vom Wettbewerb und / oder Siegerehrung für die Dokumentation bzw. Bewerbung des 

Sports in der Öffentlichkeit, besteht auch im Nachhinein kein Anspruch der Teilnehmer zur 

Löschung ihrer persönlichen Daten aus diesen Ergebnislisten bzw. von Fotos, die im 

Zusammenhang mit dem Wettkampf gefertigt und veröffentlicht wurden.    

                                                                                                                                  

Änderungen und Ergänzungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.  


